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Thema: 

Vereinsförderung;  
Antrag auf Investitionszuschuss des Türkisch 
Islamischen Kulturvereins Furtwangen und 
Umgebung e.V. 

- öffentlich - 

  
 

Vorschlag zur Beschlussfassung im Gemeinderat am 15.03.2016 
 
 

Dem Antrag auf einen Investitionszuschuss des DiTiB Türkisch Islamischen Kulturvereins 
Furtwangen und Umgebung e.V. für den Anbau am vereinseigenen Gebäude in der Kirnerstraße 17, 
Furtwangen, wird stattgegeben. Der Verein erhält hierfür maximal 6.366 Euro.  
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Sachverhalt mit Erläuterungen und Begründungen 
 
Der DiTiB Islamischer Kulturverein Furtwangen und Umgebung e.V. CITIB Cami Furtwangen hat 
2015 den Antrag auf einen Investitionszuschuss nach den Richtlinien der Stadt Furtwangen zur 
Förderung der sportlichen und kulturellen Vereine sowie der sozialen und kirchlichen 
Organisationen und Verbände vom 24.06.2015 gestellt. 
 
Es wurden alle erforderlichen Unterlagen und Informationen gemäß den Fördergrundsätzen 
vorgelegt. 
 
Der Verein plant die Vergrößerung des vereinseigenen Gebäudes in der Kirnerstraße 17, in der die 
Moschee der Islamischen Gemeinde untergebracht ist, um künftig auch Räumlichkeiten für Frauen- 
und Kindergruppen zu haben.  
 
Der Anbau sieht im Erdgeschoss eine Küche, WC, Sozialräume für Frauen- und Jugendliche, 
Versammlungsraum, in der ersten Etage einen offenen Bereich, der als Gebetsraum genutzt werden 
soll, Toiletten sowie im dritten Geschoss einen Wohnraum für den Imam sowie Gästezimmern vor. 
 
Es soll das komplette Erdgeschoss des Anbaus an Dritte für kulturelle Anlässe, Veranstaltungen, 
Kurse, Seminare, Informationsveranstaltungen und Versammlungen zur Verfügung gestellt werden.  
 
Da die Förderrichtlinien bei Investitionen in Gebäude dies voraussetzt, kann ein Drittel der 
Gesamtkosten bei der Förderung berücksichtigt werden. 
Die Gesamtkosten der Investition belaufen sich laut Aufstellung der Baukosten des Vereins auf rund 
95.500 Euro, die im Rahmen des Förderantrags bei der Stadt zugrunde gelegt wurden. Die 
Baugenehmigung wurde vom Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis am 31.08.2015 erteilt. Im 
Rahmen der Baugenehmigung wurden Kosten von 241.000 Euro beziffert.  
Der Verein ist als gemeinnützig anerkannt.  
 
Die lt. Förderrichtlinien geltende Antragsfrist 31.08. des Vorjahres wurde insoweit eingehalten, dass 
am 22.06.2015 die Stadtverwaltung von dem Antrag auf einen Investitionszuschuss informiert 
wurde. Die letzten Unterlagen, die gemäß der städt. Richtlinie einzureichen sind, gingen am 
24.02.2016 ein. 
 
Laut der Richtlinie ist eine Zuschusshöhe von 20 % im Rahmen der freien Haushaltsmöglichkeiten 
bezifferbar. 
Die Verwaltung schlägt als Investitionsförderung vor, maximal 20 % aus 31.833 Euro (1/3 der 
Gesamtkosten von 95.500 Euro), in Summe maximal 6.366 Euro zu gewähren. 
 
 
 

Stand der Vorberatungen 

 
Der Gemeinderat hat in nicht-öffentlicher Gemeinderatssitzung am 16.02.2016 einer Förderung 
grundsätzlich zugestimmt. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Vorlage für die nächste öffentliche 
Sitzung vorzubereiten, in der auch die Höhe des Zuschusses festgelegt wird.  
 
 
 

Kosten und Finanzierung 
 
Im Haushaltsplan 2016 sind unter der HH-Stelle 2.5500.9881.000-0001 Zuschüsse an Vereine 
pauschal mit 5.000 € ausgewiesen. Dieser Ansatz ist für Zuschussanträge entsprechend den 
Richtlinien über die Vereinsförderung vorgesehen, unabhängig davon ob es sich um sportliche, 
kulturelle oder sonstige Projekte handelt. Die Finanzierung des 5.000 € übersteigenden Betrages ist 
im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips gesichert. 
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In der Vergangenheit wurden folgende Zuschüsse an Kirchen und Religionsgemeinschaften getätigt: 
 
1998  Zuschuss Außenrenovierung Ev. Kirche, 14.088,58 € (27.554,86 DM) – 

Gesamtkosten 140.885,80 € (275.548,56 DM) (ca. 10%) 
2000  Zuschuss Beschaffung Kleinbus Altenheim, 6.535,33 € (12.782 DM) – Gesamtkosten 

27.609,77 € (54.000,00 DM) (ca. 24 %) 
2001  Erneuerung Zifferblätter Kirchturmuhr St. Cyriak, 16.998,21 € (33.245,60 DM) 

(separates Projekt im Zuge der Renovierung des Kirchengebäudes)  
2002  Zuschuss für die Restaurierung der Kirchenfenster der Altkath. Kirche, 5.000 €  

Gesamtkosten 25.564,60 € (50.000,00 DM) (ca. 20 %) 
2008-10 Investitionszuschuss Erweiterungsbau Altenheim, 750.000 € - Baukosten 8.561.400 

€, der durch den Trägerverein zu finanzierende Eigenanteil 5.642.700 € (ca. 13 %) 
 
Weiterhin wurde 2011 ein Zuschuss zur Sanierung der Heizungsanlage im Kindergarten 
Regenbogen mit 24.282 € genehmigt. Daneben wurden in den zurückliegenden Jahren 
Investitionszuschüsse für Sanierungen der Kindergärten an die ev. und kath. Kirchengemeinde 
gewährt. Hierzu bestehen vertragliche Regelungen. 
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